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GEMEINDE WAIDHOFEN 

 

Vorbericht  
(§ 2 Abs. 2 Nr. 1, § 3 KommHV-Kameralistik) 

für das Haushaltsjahr 2025 

Der Gesamthaushalt mit den Einnahmen und Ausgaben wird wie folgt festgesetzt: 

 Verwaltungshaushalt 

EUR 

Vermögenshaushalt 

EUR 

Gesamthaushalt 

EUR 

Einnahmen  

und 

Ausgaben 

 

 5.205.247  

 

7.160.988 

 

 

12.366.235 

 

 

Verwaltungs-
haushalt; 

5.205.247 €; 
42%

Vermögens-
haushalt; 

7.160.988 €; 
58%

Gesamt-Haushalt

 

 

Haushalts- und Rechnungsvergleich (Vorjahr/e): 

2025 2024 Ansatz 2023 Ergebnis

Verwaltungshaushalt 5.205.247 € 4.944.993 € 4.486.159,66 €
Vermögenshaushalt 7.160.988 € 5.238.636 € 2.822.866,31 €
Gesamthaushalt 12.366.235 € 10.183.629 € 7.309.025,97 €  
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Es ergeben sich demnach folgende Änderungen gegenüber den Ansätzen des Vorjahres: 

 der Verwaltungshaushalt um  260.254 € (5,26 %) 

 der Vermögenshaushalt um  1.922.352 €  (36,70 %) 

 der Gesamthaushalt um  2.182.606 € (21,43 %) 

 

Eine Darstellung der einzelnen Einnahme- und Ausgabenveränderungen gegenüber dem Vorjahres-

haushalt ergibt sich aus dem Haushaltsplan.  

 

Im Einzelnen sind zu den wesentlichsten Abweichungen der Ansätze im Vergleich zum Vorjahres-

haushalt folgende ergänzende Feststellungen veranlasst: 

 

Verwaltungshaushalt – Einnahmen 

 

I. Steuern 

a) Grundsteuer A und B 

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A sind für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke mit 

33.000 € und der Grundsteuer B mit 410.000 € veranschlagt.  

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B liegen unverändert bei 410 v.H.  

 

b) Gewerbesteuer 

Die Gewerbesteuer ist mit 950.000 € veranschlagt (Vorjahr: 950.000 €). Das Rechnungsergebnis 

des Vorjahres belief sich auf 1.297.713 €.  

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt unverändert bei 370 v.H. (Landesdurchschnitt der kreis-

angehörigen Gemeinden im Jahr 2023 mit 1.000 – 3.000 EW = 329,0 %). 

Die Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre (mit der entsprechenden Gewerbesteuerumlage) sind 

dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen (Jahr 2025 ist HH-Ansatz). 
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c) Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 

Die Gemeinden erhalten 15% des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranschlagter Einkom-

menssteuer sowie 12% des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Veranschlagt wurden im Haus-

haltsplan 1.800.000 € (Ansatz Vorjahr: 1.700.000 € / Rechnungsergebnis 1.721.466 €). Die Schät-

zung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung für das Jahr 2025 beläuft 

sich auf 1.800.940 €.  

Der Beteiligungsbetrag für die Einkommenssteuer-Ersatzleistungen beträgt 130.000 € (Vorjahr 

135.000 €). 

Der Einkommenssteuerersatz wird für die überproportionalen Belastungen der Länder und Ge-

meinden durch die Neuregelung des Familienlastenausgleiches gewährt.  

 

d) Umsatzsteuer 

Vom gesamten Umsatzsteueraufkommen werden 2,2 % als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf 

die Kommunen nach einem bundesgesetzlich festgelegten Schlüssel verteilt. Der Schlüssel berech-

net sich aus dem Gewerbesteueraufkommen, der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäf-

tigten und der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte.  

Veranschlagt wurde im Haushalt 2025 der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von  

81.000 €. Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat eine Schätzung in Hö-

he von 80.686 € errechnet.  
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e) Schlüsselzuweisungen 

Die Gewährung von Schlüsselzuweisungen ist ein weiteres Instrument des kommunalen Finanz-

ausgleiches. Sie soll fehlende eigene Einnahmemöglichkeiten ausgleichen.  

Laut Mitteilung des Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung erhält die Gemeinde 

Waidhofen im Haushaltsjahr 2025 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 682.868 €  

(Vorjahr: 580.364 € = Steigerung 102.504 € bzw. 17,66 %). Grundlage für die Berechnung der 

Schlüsselzuweisung ist die Steuerkraft für das Jahr 2023. 
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II. Gebühren 

II.1. Abwasserbeseitigung (UA 7000) 

Die Kanalbenutzungsgebühren sind mit 240.000 € veranschlagt.  

Die Einnahme aus der Niederschlagswassergebühr ist in Höhe von 50.000 € veranschlagt.  

Zudem ist der Kostenanteil für die Straßenentwässerung in Höhe von 81.040 € im UA 7000 ver-

anschlagt (Innere Verrechnung zum UA 6300).  

Die planmäßige Überdeckung im UA 7000 beträgt 27.670 €.  

 

II.2. Bestattungswesen (UA 7500) 

Die Benutzungsgebühren sind mit 8.000 € und die Grabnutzungsentgelte in Höhe mit 7.000 € 

veranschlagt. 

 

III. Einnahmen Verwaltungshaushalt - Diagramm 

Steuern, 
Zuweisungen; 

3.175.868 €; 61%

Gewerbesteuer; 
950.000 €; 18%

Gebühren und 
Entgelte; 308.700 

€; 6%

Pachten u. Mieten; 
13.000 €; 0%

sonstige Verw.-
Einnahmen; 

625.919 €; 12%

sonstige 
Finanzeinnahmen; 

131.760 €; 3%
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Verwaltungshaushalt – Ausgaben 

a) Personalausgaben 

Bei den Personalausgaben (Gruppe 4: 468.735 €) ergibt sich eine Steigerung in Höhe von  

25.135 € (= 5,67 %). Die Personalausgaben entsprechen 9,01 % der Gesamtausgaben des Verwal-

tungshaushaltes (Vorjahr: 8,97 %).  

 

b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppe 5 und 6) sind gegenüber dem An-

satz des Vorjahres (940.380 €) im Jahr 2025 mit 844.470 €, also um 95.910 € (= - 10,20 %) geringer 

veranschlagt.  

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben entsprechen 16,22 % der Gesamtausgaben des 

Verwaltungshaushaltes (2024 = 19,02 %).  

 

c) Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 

Die Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppe 7) sind in Höhe von 1.242.660 € veranschlagt. Im 

Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Ansatzerhöhung in Höhe von 182.475 €.  

Der größte Ausgabeansatz in der Gruppe 7 mit 800.000 € (Vorjahr: 700.000 €) ist der Zuschuss an 

die Kath. Pfarrkirchenstiftung „Mariä Reinigung“ für die Trägerschaft des Kindergartens „ST. 

FRANZISKUS WAIDHOFEN“.  

An Schulverbandsumlagen sind für den Schulverband Waidhofen 268.750 € (Vorjahr 247.900 €) 

und für den Schulverband Hohenwart 159.000 € (Vorjahr 121.095 €) veranschlagt. Insgesamt belau-

fen sich die Schulverbandsumlagen im Verwaltungshaushalt auf 427.750 € (Vorjahr: 368.995 €).  

 

c) Kreisumlage 

Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 52,50 % veranschlagt (Vorjahr 52,0 %). Die Umla-

gekraftzahlen (Steuerkraftzahlen 2023 + 80 % der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2024) vermin-

dert sind um 9.985 € gegenüber dem Vorjahr. Die Umlagekraftzahl ist die Grundlage für die Be-

rechnung der Kreisumlage. Die Kreisumlage selbst erhöht sich um 8.730 € gegenüber dem Vorjahr 

auf nunmehr 1.461.430 €.  
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d) Allgemeine Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen 

Die Verwaltungsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen beträgt 467.650 €. Dies 

ergibt eine Minderung von 15.650 € (= - 3,24 %). Die Umlage pro Einwohner beträgt für dieses Jahr 

204,91 € (Vorjahr 210,48 €). 
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e) Gewerbesteuerumlage 

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 100.000 €. Dabei ist eine Nachzahlung für 2024 in Hö-

he von 8.327 € berücksichtigt.  

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage (Vervielfältiger) beträgt in diesem Jahr 35 %. 
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Zusammenfassung des Verwaltungshaushaltes 

Im Unterabschnitt 9000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen“ (ohne innere Verrechnungen) beträgt 

der planmäßige Überschuss 2.096.788 € (Vorjahr 1.778.864 €).  

 

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ist mit 421.432 € veranschlagt und 

liegt somit über der Pflichtzuführung (s.u.).  

Die erforderliche Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 KommHV an den Vermögenshaushalt zur De-

ckung der ordentlichen Tilgung von Krediten in Höhe von 29.500 € wird somit in diesem Jahr er-

reicht. Die Pflichtzuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch 

sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann. 

 

Aufgrund des Finanzplans ist damit zu rechnen, dass im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 die 

erforderliche Pflichtzuführung jeweils erreicht wird. Ab dem Jahr 2027 erhöht sich die Pflichtzu-

führung aufgrund der bereits erfolgten und der geplanten Darlehensaufnahmen auf 209.200 € 

und wird sich in den kommenden Jahren in ähnlicher Höhe fortbewegen. 

Planungsjahre 2025 2026 2027 2028
Zuführung lt. HHPlan 421.432 €      170.284 €   422.834 €      425.737 €   
Pflichtzuführung 29.500 €        63.500 €     209.200 €      209.800 €   
Ergebnis 391.932 €      106.784 €   213.634 €      215.937 €    

 

Personal; 468.735 € ; 
9%

Kreisumlage; 
1.461.430 € ; 28%

VGem-Umlage; 
467.650 € ; 9%

Gewerbesteuer-
umlage; 100.000 € ; 

2%

s. Verw. u. Betriebs-
auf wand; 844.470 € ; 

16%

Zinsen; 169.200 € ; 
3%

Zuweis. u. Zuschüsse-
Deckreserve; 

1.244.660 € ; 24%

Zuf ührung an SR 
AWB; 27.670 € ; 1%

Zuf . zum VmH; 
421.432 € ; 8%
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Vermögenshaushalt - Einnahmen 

Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und 

Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Kreditaufnahmen sind folgende Beträge 

veranschlagt: 

 Beiträge u.  

ähnliche Entgelte 

 

 

EUR 

Zuweisungen u. 

Zuschüsse 

 

 

EUR 

Einnahmen aus 

der Veräußerung 

von Grundstücken 

u. bew. Sachen 

EUR 

Kreditaufnahmen 

 

 

 

EUR 

Freiwillige  

Feuerwehr 
0 77.000 0 3.750.000 

Kinderspielplatz 0 31.000 0 0 

Wohnbaugebiet 0 0 0 0 

BG Schlagäcker-

weg 
0 0 180.000 0 

Gemeindestraßen 

Geh-u. Radwege 
0 35.000 0 0  

Straßen-

beleuchtung 
0 0 0 0 

AWB – allgemein  

Verb.-Beiträge 
32.000 246.000 0 0 

Gewerbegebiet 0 0 0 0 

Kommunale 

Wärmeplanung 
0 16.000 0 0 

Allgemeines 

Grundvermögen 
0 0 300.000 0  

Breitband –  

Sonstiges 
0 

232.000 

126.500 
0 0 

Summe: 32.000 763.500 480.000 3.750.000 
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Vermögenshaushalt – Ausgaben 

An Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im diesjährigen Vermögenshaus-

halt veranschlagt: 

0600. VGem-Investitionsumlage 75.600 €

1300. FF Waidhofen-Neubau Feuerwehrhaus 4.905.000 €

2130. SV Hohenwart - Investitionsumlage 97.350 €

2900. Buswartehäuschen 6.000 €

4640. KiGa Waidhofen 20.000 €

5500. SV 1946 Waidhofen 30.000 €

5900. Bikepark 20.000 €

6200. BG Schlagäcker 115.000 €

BG Rachelsbach-West 5.000 €

6300. BG "Schlagäcker" 80.000 €

GuR Waizenried-Strobenried 150.000 €

GuR Waidhofen/Mitte - Gewerbeg. 20.000 €

GuR Gewerbegeb. - Supermarkt 190.000 €

Brücke "Eisener Steg" 50.000 €

Sonstige Str., Rad- und Gehwege 50.000 €

6700. BG "Schlagäcker" 46.000 €

Schenkenau 16.000 €

Sonstige 55.500 €

7000. AWB Waidhofen- OK Diepoltshofen 38.000 €

AWB FF-Haus zum Gewerbegebiet 350.000 €

AWB Wangen-Kläranlage 50.000 €

AWB Gröbern 5.000 €

AWB Waidhofen (Sonstiges) 10.000 €

7910. GE Waidhofen Ost Erweiterungen 1.000 €

8800. Kommunalunternehmen 50.000 €

8102. PV-Anlage 20.000 €

8160. Kommunale Wärmeplanung 12.000 €

8180. Breitbanderschließung 245.000 €

8800. Sonstiges 15.000 €

8801. Grunderwerb-Vorkaufsrecht 300.000 €

Gesamtsumme 7.027.450 €

Investitionen und 
Investitionsförderungs-

maßnahmen 2025
Summe
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Die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gruppe 92-96, 98) belaufen sich auf  

insgesamt 7.027.450 € (Vorjahr: 4.871.500 €). Dies entspricht 98,14 % (Vorjahr: 92,99 %) des 

Vermögenshaushaltes und 56,83 % (Vorjahr: 47,84 %) des Gesamthaushaltes.  

 

Die übrigen Ausgaben und Einnahmen sind sorgfältig geschätzt, soweit sie nicht errechnet werden 

konnten (§ 7 Abs. 1 KommHV). 

 

 

Schulden 

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich folgendermaßen: 

Stand jeweils zum 31.12.: 
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In diesem Jahr ist eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 3.750.000 € veranschlagt (s. Seite 

10). Die Kreditermächtigung ist noch aus dem Jahr 2023 vorhanden.  

Zum Jahresende 2025 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand von rd. 5.241.600 €.  

Bei 2.282 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) ergibt dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd.  

2.297 €. Der Landesdurchschnitt der Verschuldung bei vergleichbaren Gemeinden liegt bei 740 € 

(Stand: 31.12.2023).  
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Verpflichtungsermächtigungen 

Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in künftigen Jahren dürfen grundsätz-

lich nur eingegangen werden, wenn im Haushaltsplan hierzu Verpflichtungsermächtigungen vorge-

sehen sind (Art. 67 GO). Im Haushaltsplan 2025 sind daher die nachfolgend aufgeführten  

Verpflichtungsermächtigungen eingeplant:  

HHStelle Maßnahme Veranschlagung Jahr

6200.9320 BG Schenkenau 18.000 €                2026
6200.9320 BG Rachelsbach-West 50.000 €                2026
6300.9500 BG Rachelsbach-West 180.000 €              2026
6300.9500 BG Schenkenau 57.000 €                2026
6300.9500 GE Waidhofen-Erweiterung 3.270.000 €           2026
6300.9500 GuR Waidhofen/Mitte - Gewerbegebiet 600.000 €              2026

4.175.000 €           Summe  
 
Rücklagen 

Die allgemeine Rücklage wird zum Jahresende 2025 voraussichtlich 76.368 € betragen, nachdem 

in diesem Jahr eine Nettoentnahme in Höhe von rd. 1,6 Mio. € vorgesehen ist. Als Mindestbetrag 

der allgemeinen Rücklage sind gemäß § 20 Abs. 2 KommHV zur Sicherung der rechtzeitigen Leis-

tung von Ausgaben (Betriebsmittel der Kasse) 45.925 € auszuweisen.  

Die Rücklagenentwicklung aufgrund der Fortschreibung des Finanzplanes ist dem nachfolgenden 

Diagramm zu entnehmen: 

 

 €1.686.386

 €76.368

 €2.182.532

 €2.339.666

 €1.517.100

0 €

500.000 €

1.000.000 €
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Allgemeine Rücklage
Finanzplanungszeitraum (Art. 70 GO)

 

 

An die Sonderrücklage Abwasserbeseitigung erfolgt eine planmäßige Zuführung in Höhe von 

27.670 €. Der Rücklagenstand am Jahresende beläuft sich dann auf ca. 323.000 €. 
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Kassenkredit 

In der Haushaltssatzung wird die Ermächtigung für einen Kassenkredit auf 900.000 € festgesetzt. 

Im Vorjahr war die haushaltsrechtliche Ermächtigung bei 1.000.000 € und musste nicht in Anspruch 

genommen werden.  

 

Finanzplan und Investitionsprogramm 

Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2028 wurden aufgrund der 

Orientierungsdaten des Bayerischen Staatsministeriums des Innern sowie den örtlichen Gegeben-

heiten erstellt. 

Die Finanzplanungen für die Jahre 2024 – 2028 sind ausgeglichen.  

 

Zusammenfassung: 

Ein wichtiger Wert zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ist die be-

reinigte freie Finanzspitze (VV Nr. 6.3 zu § 4 KommHV-Kameralistik). Diese errechnet sich aus der 

Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Tilgung 

zuzüglich der jährlichen Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHStelle 9000.3610). Hierbei 

sollte sich ein möglichst hoher positiver Wert ergeben, denn nur dann ist es möglich, dass der Ver-

waltungshaushalt über die ordentliche Kredittilgung hinaus den Vermögenshaushalt mitfinanziert.  

Stellt man die bereinigte Finanzspitze im Verhältnis zu den bereinigten Einnahmen des Verwal-

tungshaushaltes (Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes gekürzt um innerer Verrechnungen, 

kalkulatorische Einnahmen und Zuführung zum Vermögenshaushalt) erhält man einen weiteren 

Wert zur finanziellen Leistungsfähigkeit. Ein Wert über 15 % ist als günstig, ein Wert von unter 5 % 

als ungünstig und ein Wert dazwischen als zufriedenstellend zu beurteilen.  
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Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass im Finanzplanungszeitraum der finanzielle Spielraum 

aus der freien Finanzspitze sich durchwegs im zufriedenstellenden Bereich bewegt.  
 

Neben den geplanten bzw. bereits veranschlagten Neuinvestitionen wird auch in Zukunft die In-

standhaltung der gemeindlichen Infrastruktur (u.a. Kinderbetreuung, Straßen- und Wegenetz, Ab-

wasserbeseitigung) den gemeindlichen Haushalt weiter belasten.  

Insbesondere der Neubau des Feuerwehrhauses Waidhofen mit den dadurch bedingten Kreditauf-

nahmen stellt für die Gemeinde Waidhofen eine außerordentliche finanzielle Belastung über viele 

Jahr dar.  

 

Die finanzielle Situation im Finanzplanungszeitraum hinsichtlich der Rücklagenentwicklung ver-

bessert sich. Allerdings nur dann, wenn die vorgesehenen Maßnahmen hinsichtlich der Ausweisung 

von Wohnbau- und Gewerbegebieten umgesetzt werden können. 

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde wird daher maßgeblich von der Umsetzung der 

vorgenannten Maßnahmen abhängig sein.  

Daher muss ist in Anbetracht der derzeitigen haushaltswirtschaftlichen Verhältnisse, u.a. auch we-

gen dem noch vorhandenen Kostenrisiko beim Neubau des Feuerwehrhauses Waidhofen, der Um-

setzung der Baugebietsmaßnahmen und der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheiten, weiterhin 

vor einem positiven Blick auf künftige Haushalte gewarnt werden.  

 

 

 

Schrobenhausen, 16.04.2025 

   gez. 

Manfred Reim   Josef Fuchs 

Kämmerer   Erster Bürgermeister 

Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen 
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